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Arbeiten ohne Grenzen

Sie haben bereits einige Zeit in Nordmazedonien gearbeitet oder wollen
dorthin auswandern? Sie sind mazedonischer Staatsangehoriger und arbei-
ten nun in Deutschland?

Vielleicht fragen Sie sich, wie sich die Arbeit in verschiedenen Landern auf
Ihre spdtere Rente auswirken wird. Schlief3lich haben Nordmazedonien und
Deutschland unterschiedliche Systeme der Sozialen Sicherheit.

Das stimmt, aber wir konnen Sie beruhigen. Deutschland und Nordmaze-
donien haben ein Abkommen geschlossen, um magliche Nachteile fiir Sie
aufzufangen.

In dieser Broschiire erfahren Sie, was das deutsch-nordmazedonische
Abkommen regelt, wie es sich auf lhre deutsche Rente auswirkt und welche
Anspriiche Sie in der Republik Nordmazedonien haben.

Sollten dennoch Fragen offenbleiben, kdnnen Sie sich gern jederzeit an uns
wenden.

Die Broschiire wurde mit groBter Sorgfalt erstellt. Trotzdem konnen wir fiir
die Informationen zum auslandischen Recht leider keine Haftung fiir die
Richtigkeit ibernehmen. Bitte wenden Sie sich fiir verbindliche Rechts-
auskiinfte an die jeweils zustindigen Stellen vor Ort.
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Fiir wen gilt das Abkommen?

Das deutsch-nordmazedonische Abkommen ist am 1. Januar 2005 in Kraft
getreten. Es gilt grundsatzlich fiir alle Personen, die Beitrdage zur deutschen
oder nordmazedonischen Rentenversicherung gezahlt haben. Ebenfalls
erfasst sind deren Hinterbliebene, wenn sie eine Hinterbliebenenrente
erhalten.

Sind Sie

- deutscher oder mazedonischer Staatsangehériger,

- Flichtling im Sinne der Genfer Konvention oder

- Staatenloser im Sinne des Ubereinkommens iiber die
Rechtsstellung der Staatenlosen,

gehoren Sie zu den unmittelbar vom Abkommen erfass-

ten Personen.

Sind Sie Hinterbliebener einer dieser Personen, gilt das
Abkommen auch fiir Sie.



Bitte beachten Sie:

Sind Sie weder mazedonischer noch deutscher
Staatsangehoriger und gehoren nicht zu den ande-
ren vorher genannten Personen, sind Sie sogenann-
ter Drittstaatsangehoriger. Bestimmte Regelungen
des Abkommens gelten fiir Sie dann nicht. Wir
werden Sie im Text jedoch jeweils darauf hinweisen.

Deutschland hat nicht nur mit Nordmazedonien, sondern
auch mit einigen anderen Staaten zweiseitige Abkommen
iiber Soziale Sicherheit geschlossen.

Lander, mit denen Deutschland Abkommen
geschlossen hat

Albanien Marokko
Australien Moldau
Bosnien-Herzegowina Montenegro
Brasilien Philippinen
Chile Serbien
Indien Stidkorea
Israel Tunesien
Japan Turkei
Kanada/Québec Uruguay
Kosovo USA

Dariiber hinaus besteht mit China ein Sozialversiche-
rungsabkommen, das aber lediglich Fragen der Entsen-
dung regelt.



Wie bin ich versichert?

Ob Sie aufgrund Ihrer Beschaftigung in der Rentenversicherung pflicht-
versichert sind, richtet sich grundsatzlich nach den Rechtsvorschriften des
Staates, in dem Sie arbeiten.

Sind Sie in Deutschland beschaftigt, wird — unabhéngig
von lhrer Staatsangehorigkeit — nur nach deutschem
Recht gepriift, ob fiir Sie Versicherungspflicht in der
Rentenversicherung besteht. Arbeiten Sie in Nord-
mazedonien, ist nach nordmazedonischem Recht zu
priifen, ob Sie der dortigen Versicherungspflicht unter-
liegen. Wechsel zwischen der deutschen und der nord-
mazedonischen Rentenversicherung sind problemlos
moglich.

Unser Tipp:

Bewahren Sie alle Nachweise, die Sie von lhren
Arbeitgebern erhalten (zum Beispiel Lohn-/Gehalts-
nachweise) gut auf.

Von dieser allgemeinen Regel gibt es aber eine Ausnah-
me. Werden Sie zum Beispiel von Threm Arbeitgeber in
Nordmazedonien im Rahmen eines Beschéftigungsver-



héltnisses zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt
und ist diese Entsendung zeitlich befristet, sind Sie
wahrend dieser Zeit aufgrund des Abkommens weiterhin
nach nordmazedonischem Recht pflichtversichert. Glei-
ches gilt auch umgekehrt, wenn Sie von einem deutschen
Arbeitgeber nach Nordmazedonien entsandt werden.

Werden Sie in einen anderen Abkommenstaat entsandt,
muss eine Entsendebescheinigung ausgestellt werden.
Diese Bescheinigung sollten Sie als Arbeitnehmer wéh-
rend des Auslandseinsatzes mitfithren. Ihr Arbeitgeber
muss die Ausstellung der Entsendebescheinigung bei der
zustdndigen Stelle beantragen. In Deutschland ist das in
der Regel Ihre gesetzliche Krankenkasse.

Unser Tipp:

Die Entsendebescheinigung sollte rechtzeitig vor
Beginn Ihrer Arbeit im Ausland beantragt werden.

Eine Entsendung ist auch bei Selbstindigen moglich.
Uber die Sonderregelungen fiir Arbeitnehmer, die auf
Seeschiffen oder in diplomatischen oder konsularischen
Vertretungen beschéftigt sind, informieren wir Sie gern
auf Anfrage.

Unser Tipp:

Lesen Sie hierzu auch die Informationen '
des GKV-Spitzenverbandes, Deutsche \ =

Verbindungsstelle Krankenversicherung -

Ausland (DVKA) unter www.dvka.de. Unter |
der Rubrik Merkblatter ,Arbeiten in ..." e
erfahren Sie dort mehr zu diesem Thema. %


http://www.dvka.de

In Deutschland freiwilliges Mitglied sein

Mit freiwilligen Beitragen konnen Sie lhre deutsche Rente erhdhen, erst-
malig einen Rentenanspruch erwerben oder Liicken schlieBien.

Die Broschiire ist
nur auf Deutsch
erhaltlich.

Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflicht-
beitrdge zahlen miissen, konnen Sie sich unabhéngig von
Ihrer Staatsangehorigkeit freiwillig in der Deutschen
Rentenversicherung versichern. Sie miissen dazu min-
destens 16 Jahre alt sein.

Als Deutscher konnen Sie sich dariiber hinaus unabhéin-
gig vom Wohnsitz weltweit immer freiwillig in Deutsch-
land versichern.

Unser Tipp:

Nahere Informationen enthalt unsere Broschiire
LFreiwillig rentenversichert: lhre Vorteile".

Unabhéngig von seiner Staatsangehdorigkeit und seinem
Aufenthaltsort kann sich grundsétzlich jeder freiwillig in
Deutschland versichern, der vor dem 19. Oktober 1972
mindestens einen freiwilligen Beitrag gezahlt hat.

Sind Sie mazedonischer Staatsangehoriger und wohnen
Sie in der Européischen Union, kénnen Sie sich freiwillig


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/freiwillig_rentenversichert_ihre_vorteile.html

Die Vorschriften
lassen sich oft auch
auf Staatenlose und
Flichtlinge anwen-
den. Bitte informie-
ren Sie sich.

Unser Tipp:

Fur diese Renten kann es wichtig sein, die Zeit vom
1. Januar 1984 bis heute lickenlos mit sogenannten
Anwartschaftserhaltungszeiten zu belegen. Scheiden
Sie aus der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung aus, wollen aber weiterhin Anspruch auf eine
dieser Renten haben, sollten Sie sich im Vorfeld von
uns Uber Ihre Moglichkeiten beraten lassen.

Die aktuellen Bei-
tragswerte finden
Sie im Internet
unter www.
deutsche-renten

versicherung.de

versichern, wenn Sie bereits einen Beitrag zur deutschen
Rentenversicherung gezahlt haben. Leben Sie in Nord-
mazedonien, konnen Sie freiwillige Beitrage zahlen,
wenn Sie bereits fiir 60 Monate Beitrage zur deutschen
Rentenversicherung gezahlt haben. Das gilt auch, wenn
Sie in einem anderen ausldndischen Staat (zum Beispiel
Mexiko) wohnen.

Bitte beachten Sie:

Sind Sie mazedonischer Staatsangehoriger und
haben Sie bereits vor dem 1. Januar 2005 min-
destens einen freiwilligen Beitrag zur deutschen
Rentenversicherung gezahlt, diirfen Sie sich ohne
weitere Voraussetzungen aufierhalb Deutschlands
versichern.

Freiwillige Beitrage: Ihre Vorteile

Mit freiwilligen Beitrdgen konnen Sie die Wartezeit fiir
eine deutsche Rente erfiillen. Sie kénnen aber auch Ihren
Versicherungsschutz fiir eine Rente wegen teilweiser
oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten.

Die Hohe und Anzahl Ihrer freiwilligen Beitrdge bestim-
men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest- und Héchst-
beitrage. Sie sind nicht an die einmal gewéhlte Beitrags-
hohe gebunden. Fiir die Zukunft konnen Sie die


http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de

Bitte lesen Sie
unser Kapitel

.Nur einen Schritt

entfernt: lhre
Rentenversiche-

rung”.

Beitragshohe jederzeit &ndern oder die Zahlung auch
ganz einstellen.

Sie konnen freiwillige Beitrdge fiir das laufende Jahr nur
bis zum 31. Marz des nidchsten Jahres zahlen.

Beitrage zahlen

Bevor Sie freiwillige Beitrage zahlen diirfen, muss
zunéchst Thr Antrag genehmigt werden. Danach ist es
ratsam, die Beitrdge bargeldlos entweder durch Ab-
buchung von IThrem Konto oder dem eines Beauftragten
bei einem Geldinstitut in Deutschland zu zahlen. Auch
eine Uberweisung aus dem In- und Ausland ist moglich.

Bitte beachten Sie:

Der Versicherungstrager iibernimmt keine Bank-,
Transfer- oder sonstigen Uberweisungskosten. Bei
Zahlungen aus dem Ausland sollten Sie den Betrag
in Euro liberweisen, um Kursdifferenzen auszu-
schlieBen.

Ihre Ansprechpartner

Wenn Sie die freiwillige Versicherung beantragen wollen,
wenden Sie sich bitte an den Versicherungstrager, der
Thr Versicherungskonto fithrt beziehungsweise zuletzt
gefiihrt hat.

Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie noch nie
Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung in
Deutschland gezahlt, konnen Sie den Antrag bei jedem
Versicherungstrager stellen.

Sind Sie sich nicht sicher, welcher Versicherungstrager
fiir Sie zustdndig ist? Fragen Sie uns. Sie konnen dazu
in Deutschland unser kostenloses Servicetelefon oder
weltweit unsere E-Mail-Anschrift nutzen.
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Deutsche Beitrage erstatten lassen

Wenn Sie nur fiir einige Zeit in Deutschland gearbeitet und Beitrage gezahlt
haben und nun in Ihre Heimat zuriickkehren, maochten Sie sich vielleicht lhre
deutschen Beitrage erstatten lassen. Ob fiir Sie diese Mdglichkeit besteht,
erfahren Sie in diesem Kapitel. Bitte liberdenken Sie diesen Schritt gut.

Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs-
verhéltnis aufgeldst. Das ist grundsétzlich dann sinnvoll,
wenn Sie sich weit vom Wirkungskreis der Deutschen
Rentenversicherung entfernt haben oder aus Ihren
Beitrdgen keine Leistung gezahlt werden kann.

Sie konnen eine Erstattung beantragen, wenn Sie

— aus der deutschen Versicherungspflicht ausgeschie-
den sind,

- sich in Deutschland nicht freiwillig versichern
konnen und

- wenn seit dem Ausscheiden aus der deutschen
Versicherungspflicht mindestens 24 Monate vergan-
gen sind.

Unser Tipp:

Ausfihrliche Informationen hierzu finden Sie in unserer
Broschiire ,Beitragserstattung”.

"


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/beitragserstattung.html

Die Regelalters-
grenze wird schritt-
weise von 65 auf

67 Jahre angehoben.
Beachten Sie hierzu
die Tabelle auf

Seite 24.

Die Wartefrist von mindestens 24 Kalendermonaten
muss eingehalten werden. Es darf auch nicht inzwischen
erneut Versicherungspflicht eingetreten sein.

Die Versicherungspflicht in einem Mitgliedstaat der
Européischen Union oder in einem Land, mit dem
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen ge-
schlossen hat, kann in diesem Zusammenhang der
Versicherungspflicht in Deutschland gleichstehen. Die
Moglichkeit der Beitragserstattung besteht dann nicht.
Bitte lassen Sie sich beraten.

Unser Tipp:

Ob Sie sich in Deutschland freiwillig versichern dirfen,
erfahren Sie im Kapitel .In Deutschland freiwilliges
Mitglied sein”. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie sich
tatsachlich freiwillig versichern wollen. Wichtig ist nur,
ob Sie berechtigt sind. Sind Sie berechtigt, kommt eine
Beitragserstattung fir Sie nicht in Betracht.

Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht und fiir weniger
als fiinf Jahre Beitrdge gezahlt, konnen Sie eine Erstat-
tung beantragen. Hinter dieser Regelung steckt der
Gedanke, dass Sie mit weniger als fiinf Beitragsjahren
keinen Anspruch auf eine Rente haben. Die Beitrdge
werden dann ohne die Wartefrist von 24 Kalendermona-
ten erstattet.

Hinterbliebene konnen eine Erstattung der Beitrdge des

Verstorbenen beantragen, wenn dieser nicht bereits fiir
fiinf Jahre Beitrdge gezahlt hat.
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Es konnen auch

Zeiten aus anderen
Landern mit einem
Abkommen zahlen.

Unser Tipp:

Auf die funf Jahre werden auch die Versicherungs-
zeiten in Nordmazedonien angerechnet. Dariber
hinaus werden Versicherungszeiten in Kroatien bis zum
30. November 1998, in Slowenien bis zum 31. August
1999 und in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo, in
Montenegro und Serbien bis zum 31. Dezember 2004
bericksichtigt. Auch Zeiten, fiir die Sie nicht selbst die
Beitrage gezahlt haben (zum Beispiel fiir Zeiten der
Kindererziehung), werden beriicksichtigt. So haben Sie
vielleicht doch Anspruch auf eine deutsche Rente.

Die deutschen Beitrdge konnen nicht zuriickgezahlt
werden, wenn Sie bereits eine ausldndische Rente
erhalten und diese Rente nur gezahlt werden kann, weil
deutsche und ausldndische Beitrdge hierfiir zusammen-
gerechnet wurden.

Bitte beachten Sie:

Die Beitrdage konnen auch dann nicht erstattet
werden, wenn Sie aus ihnen bereits eine Sach- oder
Geldleistung erhalten haben. Das kann zum
Beispiel eine Leistung zur medizinischen Rehabili-
tation gewesen sein. Beitrdge, die Sie erst nach der
Leistung gezahlt haben, konnen erstattet werden.

Lassen Sie sich Thre Beitrage erstatten, wird damit Thr
Versicherungsverhiltnis zur deutschen Rentenversiche-
rung vollstdndig aufgeldst. Sie konnen aus allen bis zu
diesem Zeitpunkt zuriickgelegten Zeiten keine Anspriiche
mehr geltend machen.

13
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Unser Tipp:

Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine

% Beitragserstattung beantragen. Eine spatere Rente
kann fiur Sie die giinstigere Alternative sein.

b\—’

Die Adressen der
deutschen Versiche-
rungstrager finden
Sie im Kapitel

Nur einen Schritt
entfernt: |hre
Rentenversiche-

rung”.

Die Beitrdge werden IThnen nur auf Antrag erstattet. Sie
kénnen Thren Antrag formlos bei jedem deutschen
Versicherungstrager oder auch bei einer deutschen
Botschaft oder einem deutschen Konsulat vor Ort stellen.
Da Sie den Antrag auch in Threr Muttersprache stellen
diirfen, miissen Sie weder eine Vermittlungsperson noch
einen Bevollméchtigten oder einen Dolmetscher beauf-
tragen.

Bitte beachten Sie:

Die Beitrage werden regelmagig nicht in voller
Hdhe erstattet! Arbeitnehmer erhalten zum
Beispiel nur ihren Anteil an den Pflichtbeitragen.
Freiwillige Beitrage werden nur zur Halfte erstat-
tet und Beitrdge, die Sie nicht mitgetragen haben,
konnen lhnen gar nicht erstattet werden. Dazu
zahlen zum Beispiel Beitrage wegen Kindererzie-
hung. Die Beitrage werden auch nicht verzinst.

Deutsche Staatsbiirger

Als Deutscher konnen Sie sich Ihre deutschen Beitrige
grundsatzlich erst erstatten lassen, wenn Sie die Regel-
altersgrenze erreicht und weniger als 60 Beitrdge gezahlt
haben.

14



Rehabilitation - eine Leistung der deutschen
Rentenversicherung

Zu den Leistungen der deutschen Rentenversicherung zahlen auch Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation (zum Beispiel ein stationdrer
Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik) und Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (Hilfen zur Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes, zum
Beispiel durch Umschulung) sowie Leistungen zur Pravention, zur Nachsor-
ge und zur Kinderrehabilitation.

Eine Rehabilitationsleistung soll Ihnen helfen, Krankhei-
ten und Behinderungen zu vermeiden oder zu tiberwin-
den, damit Sie wieder fit fiir Alltag und Beruf werden. So
kann eventuell verhindert werden, dass Sie aus gesund-
heitlichen Griinden vorzeitig in Rente gehen miissen.

Die Rehabilitationsleistungen werden grundsétzlich in
Einrichtungen in Deutschland durchgefiihrt.

Fiir die verschiedenen Leistungen zur Rehabilitation
miissen Sie bestimmte personliche und versicherungs-
rechtliche Voraussetzungen erfiillen. Das kann beispiels-
weise eine bestimmte Anzahl an Versicherungszeiten
sein.

15



Bitte beachten Sie:

Ihre deutschen und nordmazedonischen Versiche-
rungszeiten konnen bei der Priifung der Mindest-
versicherungszeiten zusammengerechnet werden,
sofern sie nicht zeitgleich zuriickgelegt wurden.
Dariiber hinaus werden auch lhre Versicherungs-
zeiten in Kroatien bis zum 30.11.1998, in Slowenien
bis zum 31.8.1999 sowie in Bosnien-Herzegowina,
im Kosovo, in Montenegro und in Serbien bis zum
31.12.2004 beriicksichtigt.

Welche Staatsangehorigkeit Sie haben, spielt keine Rolle.
Allerdings werden Rehabilitationsleistungen nur ge-
wahrt, wenn Sie in Deutschland leben oder in dem
Monat, in dem Sie den Antrag auf diese Leistung gestellt
haben, Pflichtbeitrdage zur Deutschen Rentenversiche-
rung (beispielsweise aufgrund einer Entsendung) gezahlt
haben. Das ist nur dann nicht erforderlich, wenn Sie im
Anschluss an eine versicherte Beschiftigung oder Tatig-
keit arbeitsunfahig waren.

Unser Tipp:

Nahere Informationen enthalten auch unsere Bro-
schiiren ,Medizinische Rehabilitation: Wie sie [hnen
hilft”, .Berufliche Rehabilitation: |hre neue Chance”
und ,Kinder und Jugendliche: Fit mit Rehabilitation”.

16


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/med_reha_wie_sie_ihnen_hilft.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/med_reha_wie_sie_ihnen_hilft.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/berufliche_reha_ihre_chance.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation.html

Wie wirkt sich das Abkommen auf lhre Rente aus?

Um eine Rente zu erhalten, miissen Sie bestimmte Voraussetzungen erfiillt
haben. Das konnen beispielsweise ein bestimmtes Lebensalter und eine vor-
geschriebene Mindestversicherungszeit sein.

Die Vorschriften hierzu sind in Deutschland und in
Nordmazedonien unterschiedlich und werden durch das
Abkommen auch nicht vereinheitlicht. Beispielsweise
gibt es in beiden Lindern verschiedene Altersgrenzen
und Mindestversicherungszeiten, um eine Rente in
Anspruch nehmen zu kénnen.

Das Abkommen sorgt jedoch dafiir, dass IThnen die
Beitrage, die Sie im Laufe Ihres Lebens in Deutschland
oder Nordmazedonien gezahlt haben, nicht verloren
gehen. Ihre einmal erworbenen Rechte werden ge-
schiitzt.

Grundsétzlich gilt: Beitrdge, die Sie in Deutschland
gezahlt haben, bleiben beim deutschen Versicherungs-
trager, Ihre nordmazedonischen Versicherungszeiten
beim Versicherungstrager von Nordmazedonien. Der
Versicherungstriager jeden Landes, in dem Sie versichert
waren, entscheidet nach den dort geltenden Rechtsvor-
schriften, ob Sie einen Rentenanspruch haben, und zahlt
Ihnen die zustehende Leistung aus den dort vorhande-
nen Beitrdgen.

17



Erfiillen Sie die Voraussetzungen fiir eine Rente in einem
der beiden Abkommensstaaten allein mit den dort
zuriickgelegten Zeiten nicht, werden auch die Zeiten im
anderen Abkommensstaat beriicksichtigt, sofern sie sich
nicht tiberschneiden.

Somit konnen Sie aus der deutschen Rentenversicherung
gegebenenfalls auch dann eine Rente erhalten, wenn Sie
nur kurze Zeit in Deutschland Beitrdge gezahlt haben. Es
zdhlen alle Zeiten, die Sie bis zum deutschen Leistungs-
fall (beispielsweise dem Eintritt der Erwerbsminderung)
gezahlt haben. Ebenso berticksichtigt der Versicherungs-
trager in Nordmazedonien Thre deutschen Versiche-
rungszeiten fiir die Priifung Thres Anspruchs auf nord-
mazedonische Rente.

Bitte beachten Sie:

Neben Ihren nordmazedonischen Versicherungs-
zeiten konnen auch lhre Versicherungszeiten in
Kroatien bis zum 30. November 1998, in Slowenien
bis zum 31. August 1999 sowie in Bosnien-Herze-
gowina, im Kosovo, in Montenegro und Serbien bis
zum 31. Dezember 2004 beriicksichtigt werden.

Mindestversicherungszeit

Voraussetzung fiir jede deutsche Rente ist, dass Sie eine
bestimmte Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit
genannt, zuriickgelegt haben. Diese betrigt je nach
Rentenart 5, 35 oder 45 Jahre.

Unser Tipp:
Welche deutschen Versicherungszeiten fir die jeweilige

Wartezeit angerechnet werden, konnen Sie in unserer
Broschiire ,Rente: Jeder Monat zahlt" nachlesen.
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https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html

Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Fiir einige deutsche Renten miissen Sie neben der
Mindestversicherungszeit besondere versicherungsrecht-
liche Voraussetzungen erfiillen. Dafiir miissen Sie in
bestimmten Zeitrdumen (beispielsweise innerhalb von
fiinf Jahren) geniigend Pflichtbeitrige fiir eine versicher-
te Beschiftigung oder selbstdndige Tatigkeit gezahlt
haben. Das trifft unter anderem auf die Erwerbsminde-
rungsrenten zu.

Die geforderten Pflichtbeitrdge konnen Sie auch mit
entsprechenden Pflichtbeitrdgen in Nordmazedonien
erfiillen, sofern Sie sie aufgrund einer Beschéftigung
oder selbstdndigen Tatigkeit gezahlt haben.

Auswirkungen auf die Rentenberechnung

Wenn Sie die Voraussetzungen fiir eine Rente aus der
deutschen Rentenversicherung erfiillen, wird Thre
deutsche Rente allein aus Thren deutschen Versiche-
rungszeiten berechnet. Thre nordmazedonischen Ver-
sicherungszeiten werden bei der Berechnung der Ren-
tenhdhe nicht beriicksichtigt. Ebenso berechnet der
Rentenversicherungstriger in Nordmazedonien Thre
Rente nur aus den nach nordmazedonischem Recht
anrechenbaren Versicherungszeiten.

Unser Tipp:

Naheres zur Rentenberech-
nung erfahren Sie in unserer
Broschiire ,Rente: So wird sie
berechnet”.
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https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html

Die Renten aus der deutschen Renten-
versicherung

Die deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung,
Altersrenten und Renten wegen Todes. Lesen Sie hier, unter welchen Vor-
aussetzungen Sie eine dieser Renten erhalten konnen.

Die Anschriften die-
ser Trager finden
Sie ab Seite 53.

Wir mochten Thnen in dieser Broschiire nur einen kurzen
Uberblick iiber die verschiedenen Rentenarten und die
wichtigsten Anspruchsvoraussetzungen geben. Wir
kénnen daher nicht alle Leistungsarten ausfiihrlich
beschreiben und nicht alle Voraussetzungen nennen. Es
gibt auch eine Reihe von Vertrauensschutz- und Sonder-
regelungen, auf die wir hier nicht naher eingehen
konnen. Wiinschen Sie genauere Informationen, lesen
Sie bitte in unseren Broschiiren nach, auf die wir in
diesem Kapitel bei jeder Rentenart hinweisen

Wenn Sie wissen mdchten, fiir welche deutschen Renten
Sie bereits die Voraussetzungen erfiillen, beantragen Sie
bei Threm Rentenversicherungstriager eine Rentenaus-
kunft. Dort finden Sie alle Informationen.

Rentenabschlag

In Deutschland miissen Sie bei einer Altersrente vor dem
Erreichen der Regelaltersgrenze (bis Ende 2011 lag sie
beim 65. Geburtstag, seit dem 1. Januar 2012 wird sie
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schrittweise auf den 67. Geburtstag angehoben) oder

eines fiir Sie mafgeblichen niedrigeren Rentenalters mit
Zur Anhebung der  ginem dauerhaften Rentenabschlag rechnen. Fiir jeden
Regelaltersgrenze Monat, den Sie Ihre Rente vorzeitig, also vor dem fiir Sie
auf 67 Jahre lesen R . .
Sie bitte auch ab mafgeblichen Lebensalter, in Anspruch nehmen, wird

Seite 24. Ihre Rente um 0,3 Prozent gekiirzt.
Zu einem dauerhaften Rentenabschlag kann es auch bei
Renten wegen Erwerbsminderung und Renten wegen

Todes kommen.

Beispiel:

Maria T. mochte ihre Altersrente ein Jahr vor
Erreichen der Regelaltersrente in Anspruch
nehmen. Der Rentenabschlag fiir diese Rente | '\
betragt 3,6 Prozent (12 Monate x 0,3 Prozent]. ‘ \\
»
Bevor Sie sich fiir eine bestimmte Altersrente entschei-
den, sollten Sie bedenken, dass es spéter nicht mehr
Lesen Sie hierzu moglich ist, in eine andere Altersrente (mit geringeren
bitte unsere Bro- Abschligen) zu wechseln. Diese Entscheidung treffen Sie
schire ,Rente S . L .
it 67 — Wie Sie fiir immer. Bitte lassen Sie sich beraten. Das ist auch
wichtig, weil es manchmal Ausnahmen - sogenannte

lhre Zukunft planen
kénnen". Vertrauensschutzregelungen — gibt.

Bitte beachten Sie:

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze
auf den 67. Geburtstag seit 2012 wirkt sich auch bei
einigen vorzeitigen Altersrenten (Altersrenten vor
der Regelaltersgrenze) sowie den Renten wegen
Erwerbsminderung und wegen Todes auf die Mog-
lichkeit aus, eine abschlagsfreie Rente in Anspruch
zu nehmen.
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Rente und Einkommen

Bei den Renten wegen Erwerbsminderung und allen
Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze kann
sich ein Hinzuverdienst negativ auf die Rentenhéhe
auswirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie dieses
Einkommen in Deutschland, in Nordmazedonien oder in
einem anderen Land erwirtschaften. Uberschreiten Sie
die zuldssigen Hinzuverdienstgrenzen, wird Ihnen die
Rente nur noch in verminderter Hohe oder gar nicht
mehr gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze fiir eine Rente
wegen voller Erwerbsminderung und fiir eine Alters-
rente bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze liegt bei
6 300 Euro im Kalenderjahr.

Unser Tipp:

Wie sich ein Hinzuverdienst auf Ihre Rente auswirkt,
konnen Sie in unseren nach Rentenarten getrennten
Broschiiren ,So viel konnen Sie hinzuverdienen”
nachlesen. Weitere Informationen zur sogenannten
Flexirente finden Sie auch unter flexirente.drv.info im
Internet.

Witwen- und Witwerrenten werden in den ersten drei
Monaten nach dem Tod des Versicherten in voller Héhe
gezahlt. Danach wird Ihr eigenes Einkommen angerech-
net, wenn bestimmte Freibetrdge tiberschritten werden.

Renten wegen Erwerbsminderung

Diese Rente erhalten Sie, wenn Sie

- wegen Krankheit oder Behinderung erwerbsgemin-
dert sind und weniger als sechs Stunden tdglich auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kénnen,

- die Wartezeit von fiinf Jahren erfiillen oder vorzeitig
erflillen (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall) und

- in den letzten finf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung drei Jahre Pflichtbeitrage fiir eine ver-
sicherte Beschiftigung oder Tatigkeit gezahlt haben.
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Die Rente wird
langstens bis zur
Regelaltersgrenze
gezahlt. Danach
erhalten Sie auto-
matisch eine Regel-
altersrente.

Haben Sie schon vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine
Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt und jeden Monat vom
1. Januar 1984 bis zum Eintritt der Erwerbsminderung
mit sogenannten Anwartschaftserhaltungszeiten belegt,
miissen Sie in den letzten fiinf Jahren nicht fiir drei
Jahre Pflichtbeitriage gezahlt haben.

Ihr Rentenversicherungstriager priift anhand arztlicher
Unterlagen, ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemindert
sind. Volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Sie weni-
ger als drei Stunden taglich arbeiten konnen. Ist es Thnen
moglich, noch mehr als drei, aber weniger als sechs
Stunden taglich zu arbeiten, sind Sie teilweise erwerbs-
gemindert. Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung ist nur halb so hoch wie die Rente wegen voller
Erwerbsminderung.

Sind Sie teilweise erwerbsgemindert und haben keinen
Threr verbliebenen Erwerbsfahigkeit entsprechenden
(Teilzeit-)Arbeitsplatz, gilt der Arbeitsmarkt fiir Sie als
verschlossen. Sie erhalten dann die Rente wegen voller
Erwerbsminderung.

Die Rente wegen Erwerbsminderung erhalten Sie meis-
tens befristet, und zwar hochstens fiir drei Jahre. Bessert
sich Thr Gesundheitszustand nicht, kann die Rentenzah-
lung verldngert werden.

Unser Tipp:

Ausfihrliche Informationen finden Sie in der Broschiire
Erwerbsminderungsrente: Das Netz fur alle Falle".

Altersrenten - die verschiedenen Madglichkeiten

In Deutschland kénnen unterschiedliche Altersrenten
gezahlt werden. Fiir jede Rentenart gibt es andere
Zugangsvoraussetzungen. Welche Rentenart Sie erhalten
konnen, hdngt unter anderem von IThrem Alter und Ihrer
Versicherungsdauer ab.
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Regelaltersrente

Anspruch auf eine Regelaltersrente haben Sie, wenn Sie
- die Regelaltersgrenze erreicht und

- die Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt haben.

Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die
Anhebung seit 2012 zunéchst in Ein-Monats-, von 2024
an in Zwei-Monats-Schritten, so dass dann fiir Versicher-
te ab dem Jahrgang 1964 die Regelaltersgrenze von

67 Jahren gilt.

Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67

Versicherte Anhebung auf das Alter
Geburtsjahr um Monate Jahre Monate
1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 " 65 1M
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
1964 24 67 0

Die Regelaltersrente kann nicht vorzeitig in Anspruch
genommen werden und ist daher stets abschlagsfrei. Zu
dieser Rente konnen Sie unbegrenzt hinzuverdienen.
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Unser Tipp:

Ausfihrliche Informationen zu
allen Altersrenten enthalt die
Broschiire ,Die richtige Alters-
rente fir Sie”.

Altersrente fiir langjahrig Versicherte

Diese Rente konnen Sie erhalten, wenn Sie

— das fiir Thr Geburtsjahr giiltige Mindestalter erreicht
haben und

- die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.

Sind Sie vor 1949 geboren, liegt die Altersgrenze bei

65 Jahren. Sind Sie zwischen 1949 und 1963 geboren,
wird die Altersgrenze stufenweise angehoben. Wenn Sie
1964 oder spéter geboren wurden, liegt sie bei 67 Jahren.

Sie konnen diese Altersrente jedoch bereits mit 63 Jah-
ren vorzeitig an Anspruch nehmen. Bitte bedenken Sie
aber, dass Sie Rentenabschlage in Hohe von 0,3 Prozent
pro Monat in Kauf nehmen miissen.

Anhebung der Altersgrenze

Geburtsjahr Anhebung Abschlag in Prozent
auf das Alter bei Rentenbeginn mit
Jahre Monate 63 Jahren

1954 65 8 9,6

1955 65 9 9.9

1956 65 10 10,2

1957 65 M 10,5

1958 66 0 10,8

1959 66 2 11,4

1960 66 4 12,0

1961 66 6 12,6

1962 66 8 13,2

1963 66 10 13,8

ab 1964 67 0 14,4
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Fiir Versicherte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren
sind und mit ihrem Arbeitgeber vor dem 1. Januar 2007
Altersteilzeitarbeit nach dem deutschen Altersteilzeitge-
setz verbindlich vereinbart haben, wird die Altersgrenze
von 65 Jahren nicht angehoben. Sie konnen die Alters-
rente fiir langjahrig Versicherte mit 65 Jahren ohne
Abschlag oder ab 63 Jahren mit Abschlag beziehen.

Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte

Anspruch auf diese Rente haben Sie, wenn Sie

- das fiir Ihr Geburtsjahr giiltige Mindestalter erreicht
haben und

- die Wartezeit von 45 Jahren erfiillt haben.

Wurden Sie vor 1953 geboren, liegt die Altersgrenze fiir
diese Rente bei 63 Jahren. Sind Sie zwischen 1953 und
1963 geboren, wird die Altersgrenze stufenweise ange-
hoben. Wenn Sie 1964 oder spiter geboren wurden, liegt
sie bei 65 Jahren.

Altersgrenze fiir besonders langjahrig Versicherte

Geburtsjahr Anhebung auf das Alter
Jahre Monate

1953 63 2
1954 63 4
1955 63 6
1956 63 8
1957 63 10
1958 b4 0
1959 b4 2
1960 b4 4
1961 b4 6
1962 b4 8
1963 b4 10
ab 1964 65 0

Die Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte wird
ohne Abschldge gezahlt. Bis zum Erreichen Ihrer maf3-
geblichen Regelaltersgrenze miissen Sie aber die Hinzu-
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verdienstgrenze einhalten. Diese Altersrente konnen Sie
nicht vorzeitig in Anspruch nehmen.

Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen

Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie

- als schwerbehinderter Mensch nach deutschem
Recht anerkannt sind,

- das fiir diese Rente erforderliche Mindestalter
erreicht und

- die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.

Sie miissen bei Beginn der Rente als schwerbehinderter
Mensch im Sinn des deutschen Rechts mit einer Behinde-
rung von mindestens 50 Prozent anerkannt sein — also
eine Bescheinigung vorlegen konnen. Wenn Sie in Nord-
mazedonien wohnen, ist fiir die Entscheidung iiber die
Schwerbehinderung das Hessische Amt fiir Versorgung
und Soziales in Fulda zustdndig. Die Altersgrenze fiir
diese Altersrente (ohne Abschlag) wird stufenweise fiir
ab Januar 1952 geborene Versicherte vom 63. auf das
65. Lebensjahr angehoben.

Altersgrenze der Altersrente fiir schwerbehinderte
Menschen

Geburtsjahr Anhebung Friihestmoglicher Ren-
auf das Alter tenbeginn mit Abschlag
von 10,8 Prozent mit
Jahre Monate  Jahren und Monaten
1954 63 8 60 8
1955 63 9 60 9
1956 63 10 60 10
1957 63 M 60 M
1958 b4 0 61 0
1959 b4 2 61 2
1960 b4 4 61 4
1961 b4 6 61 6
1962 b4 8 61 8
1963 b4 10 61 10
ab 1964 65 0 62 0
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Renten an Witwen und Witwer

Nach dem Tod Ihres Ehepartners konnen Sie eine
Witwen- oder Witwerrente erhalten, wenn der Verstor-
bene bis zum Tod eine Rente bezog oder die Wartezeit
von fiinf Jahren erfiillt hat oder diese (zum Beispiel
durch einen Arbeitsunfall) vorzeitig erfiillt ist.

Bitte beachten Sie:

Gleichgeschlechtliche Partner, die in Deutschland
eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegan-
gen sind, stehen in allen Punkten den Partnern
einer giiltigen Ehe gleich.

Dariiber hinaus miissen Sie zum Zeitpunkt des Todes
mindestens ein Jahr verheiratet gewesen sein. Diese
Mindestdauer von einem Jahr gilt nur dann nicht, wenn
Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben oder die
Ehe nicht aus Versorgungsgriinden geschlossen wurde.
Sie diirfen nicht wieder geheiratet haben.

Die Witwen- oder Witwerrente kann als kleine oder
groB3e Rente gezahlt werden. Um eine grof3e Rente zu
erhalten, miissen Sie

- das mafigebliche Alter vollendet haben oder

- erwerbsgemindert sein oder
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- ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen
erziehen, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, oder

— in héuslicher Gemeinschalft fiir ein eigenes Kind oder
ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen
korperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
auBerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Bitte beachten Sie:

Die Altersgrenze von 45 Jahren wird in Abhangig-
keit vom Todesjahr des Ehepartners seit 1. Januar
2012 schrittweise auf den 47. Geburtstag ange-
hoben.

Altersgrenze fiir grofe Witwen-/
Witwerrente

Todesjahr Anhebung auf das Alter
Jahre Monate

2017 45 6
2018 45 7
2019 45 8
2020 45 9
2021 45 10
2022 45 1"
2023 46 0
2024 46 2
2025 46 4
2026 46 6
2027 46 8
2028 46 10
2029 47 0

Die grofle Witwen-/Witwerrente betrdgt 55 Prozent der
Versichertenrente. Wenn Sie vor 2002 geheiratet haben
und Sie oder Ihr verstorbener Partner vor 1962 geboren
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Ausfihrliche
Informationen zu
allen Hinterbliebe-
nenrenten enthalt
die Broschiire
LHinterbliebenen-
rente: Hilfe in
schweren Zeiten”.

sind, erhalten Sie 60 Prozent. Diese Rente wird unbe-
grenzt gezahlt.

Ist keine der Voraussetzungen fiir die gro3e Witwen-/
Witwerrente erfiillt, erhalten Sie maximal 24 Kalender-
monate eine kleine Witwen-/Witwerrente. Sie betriagt
25 Prozent der Versichertenrente.

Keinen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente
haben Sie, wenn ein Rentensplitting durchgefiihrt wurde.

Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, fallt Ihr
Anspruch auf Hinterbliebenenrente weg. Sie kénnen
auf Antrag eine Abfindung Threr Rente erhalten. Diese
betragt maximal 24 Monatsrenten.

Nach Auflésung dieser neuen Ehe (zum Beispiel durch
Scheidung oder Tod), kann erneut Anspruch auf die
weggefallene Witwen-/Witwerrente bestehen.

Waisenrenten

Eine Waisenrente erhalten Kinder nach dem Tod eines

Elternteils, wenn dieser

- bis zum Tod eine Rente bezogen hat oder

- zum Zeitpunkt des Todes die Wartezeit von fiinf
Jahren erfiillt hat oder diese vorzeitig erfiillt ist (zum
Beispiel durch einen Arbeitsunfall).

Eine Waisenrente kénnen leibliche und adoptierte Kinder
des Verstorbenen erhalten. Auch Stiefkinder, Pflegekin-
der, Enkel und Geschwister konnen unter zusédtzlichen
Bedingungen diese Rente bekommen. Waisenrente wird
bis zum 18. Geburtstag gezahlt.

Dartiber hinaus kann die Rente langstens bis zum voll-

endeten 27. Lebensjahr gezahlt werden, wenn die Waise
- sich in der Schul- oder Berufsausbildung befindet,
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Das Gleiche gilt
fur eingetragene
Lebenspartner-
schaften.

- ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges dko-
logisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst
leistet oder

- wegen einer Behinderung nicht fiir sich selbst sorgen
kann.

Weitere Renten wegen Todes

Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist
Thr friiherer Ehepartner gestorben, kénnen Sie einen
Anspruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird
Ihnen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt,
wenn Sie ein Kind erziehen.

Eine Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten
Ehegatten zahlen wir, wenn Sie nach dem Tod IThres
fritheren Ehegatten wieder geheiratet beziehungsweise
eine eingetragene Lebenspartnerschaft begriindet haben
und die neue Verbindung nun aufgeldst oder aufgehoben
wurde (beispielsweise durch Tod oder Scheidung).

Ist Thre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden,
kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geschie-
denen-Witwen- oder -Witwerrente gezahlt werden.

Unser Tipp:
Einzelheiten zu diesen Renten finden Sie in unserer

Broschiire ,Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren
Zeiten”,
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Bergleute - besondere Leistungen der
Knappschaft

Fiir knappschaftlich Beschaftigte gibt es wegen der besonderen Belastungen
und Risiken, denen sie ausgesetzt sind, im deutschen Recht besondere
Regelungen.

Die knappschaftliche Rentenversicherung kennt neben
den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
besondere knappschaftliche Leistungen.

Unser Tipp:

Nahere Informationen zu diesem Thema konnen Sie in
unserer Broschiire ,Bergleute und ihre Rente: So sind
Sie gesichert” nachlesen. Oder Sie wenden sich direkt
an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See. Die Adresse finden Sie auf Seite 49.
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Die Rentenversicherung in der Republik
Nordmazedonien

Das Rentensystem in Nordmazedonien ist in drei Teile untergliedert: Das
umlagefinanzierte Pflichtversicherungssystem, eine kapitalgedeckte
Pflichtversicherung und eine freiwillige zusatzliche Alterssicherung.

In dieser Broschiire geben wir [hnen einen kurzen
Uberblick, welche Leistungen Sie aus dem System der
umlagefinanzierten Renten- und Invalidenversicherung
erhalten konnen. Nur dieses System wird vom deutsch-
nordmazedonischen Abkommen erfasst. Ob Sie tatsdch-
lich einen Anspruch auf Leistung haben, kann nur der
Rentenversicherungstrager in Nordmazedonien fest-
stellen.

In den letzten Jahren gab es auch in Nordmazedonien
zahlreiche Anderungen im Rentenrecht. Die folgenden
Informationen kénnen deshalb nur unverbindlich und
allgemein gehalten werden.

Unser Tipp:
Wenn Sie genaue Informationen zum aktuellen Renten-
recht in Nordmazedonien wiinschen, wenden Sie sich

bitte direkt an den Rentenversicherungstrager in
Skopje. Die Anschrift finden Sie auf Seite 51.
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Die nordmazedonischen Renten

Die Rentenversicherung in Nordmazedonien zahlt Renten wegen Invaliditat,
im Alter und fiir Hinterbliebene. Ihr Rentenversicherungstrager in Nord-
mazedonien entscheidet allein iiber den Anspruch auf nordmazedonische

Rente.

Ausnahme:

Eine Tatigkeit auf
Honorarbasis oder
im Rahmen eines
Werkvertrags ist
unerheblich. Aller-
dings nur, wenn
diese Tatigkeit in
Nordmazedonien
ausgelibt wird.

Bitte beachten Sie:

Fiir die Priifung der Mindestversicherungszeit wer-
den auch lhre deutschen Versicherungszeiten mit
beriicksichtigt.

Eine nordmazedonische Rente konnen Sie nur erhalten,
wenn Sie nicht mehr rentenversichert sind. Dabei spielt
es keine Rolle, ob Sie in Nordmazedonien, in Deutsch-
land oder in einem anderen Staat rentenversichert sind.
Dies gilt fiir alle nordmazedonischen Renten.

Wenn Sie Anspruch auf mehrere nordmazedonische Ren-
ten haben, zum Beispiel auf eine Altersrente und eine
Witwenrente, wird nur eine der beiden Renten gezahlt.
Sie konnen dann wéahlen, welche Rente gezahlt werden
soll.
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Rente wegen Invaliditat

Wenn Thr Leistungsvermdgen eingeschrankt ist, konnen
Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Invaliditéts-
rente erhalten.

Das nordmazedonische Recht unterscheidet zwei Katego-

rien der Invaliditét:

- Kategorie I: Minderung der Arbeitsfahigkeit um mehr
als 80 Prozent

- Kategorie II: Minderung der Arbeitsfahigkeit um
mehr als 50 Prozent

Neben den medizinischen Voraussetzungen muss eine
bestimmte Versicherungszeit vor Eintritt der Invaliditit
vorliegen. Die erforderliche Mindestversicherungszeit
liegt zwischen 6 Monaten und 12 Jahren und ist abhén-
gig davon, wie alt Sie bei Eintritt der Invaliditdt waren.
Ist die Invaliditdt durch einen Arbeitsunfall oder eine
Berufskrankheit eingetreten, reicht bereits ein Tag
Versicherung aus.

Bitte beachten Sie:

Fiir Schiiler, Studenten, Katastrophenhelfer und an-
dere besondere Personengruppen gelten besondere
Voraussetzungen.

Die Invaliditdt nach nordmazedonischem Recht ist nicht
gleich der vollen Erwerbsminderung nach deutschem
Recht. Die Rentenversicherungstriager in beiden Staaten
entscheiden voneinander unabhéngig iiber Ihren Renten-
anspruch.

Altersrente

Der Anspruch auf nordmazedonische Altersrente ist
abhéngig von Threm Alter, Ihrem Geschlecht sowie der
Dauer der zuriickgelegten Versicherungszeiten.
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Ménner konnen mit 64 Jahren eine Altersrente erhalten,
Frauen mit 62 Jahren. Voraussetzung ist eine Mindest-
versicherungszeit von 15 Jahren.

Sie konnen bereits vor Erreichen dieser Altersgrenzen
eine Rente erhalten, wenn Sie bestimmten Berufsgrup-
pen angehorten, die unter schweren oder gefahrlichen
Bedingungen gearbeitet haben (zum Beispiel Bergleute)
und deshalb Versicherungszeiten in erhdhtem Umfang in
Nordmazedonien angerechnet wurden.

Der Beginn der Altersrente kann aber auch hinausge-
schoben werden, bei Mdnnern bis zum 67. Lebensjahr,
bei Frauen bis zum 65. Lebensjahr.

Hinterbliebenenrenten

Nach dem Tod des Versicherten konnen Familienange-

horige Anspruch auf nordmazedonische Rente haben,

wenn der Versicherte

- 5 Jahre Versicherungszeit oder 10 Jahre renten-

rechtliche Zeiten zuriickgelegt hat oder

eine Alters- oder Invaliditdtsrente bezog oder

die Voraussetzungen fiir eine Alters- oder Invalidi-

titsrente erfiillt hat oder

— an den Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit gestorben ist.

%
9
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Zusétzlich miissen weitere Voraussetzungen vorliegen,
damit eine Hinterbliebenenrente aus der nordmazedoni-
schen Rentenversicherung gezahlt werden kann:

Als Witwe oder Witwer konnen Sie eine Rente nur er-
halten, wenn Sie ein bestimmtes Mindestalter erfiillen,
invalide sind oder ein Kind erziehen. Geschiedene Ehe-
gatten haben einen Rentenanspruch nur, wenn sie
zuséatzlich gegen den Verstorbenen einen gerichtlich
festgestellten Unterhaltsanspruch hatten.

Waisenrente wird regulir bis zum 15. Geburtstag ge-
zahlt. Befindet sich die Waise in Schulausbildung oder
einem Studium, kann Waisenrente bis zum 26. Lebens-
jahr gezahlt werden. Ist die Waise invalide, wird die
Waisenrente auf Dauer gezahlt.

Als Elternteil des verstorbenen Versicherten kénnen Sie
Hinterbliebenenrente erhalten, wenn der Verstorbene
Thnen bis zu seinem Tod Unterhalt gezahlt hat und Sie
mindestens 55 Jahre alt oder invalide sind.
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Eine oder zwei Renten?

Das Abkommen sorgt dafiir, dass Ihnen bei Ihrer spateren Rente keine Nach-
teile entstehen, wenn Sie in Deutschland und in Nordmazedonien gearbeitet
haben. Sie bekommen aber keine Gesamtrente, sondern jeder der beiden
Abkommensstaaten zahlt lhnen aus seinen Versicherungszeiten eine Rente,
wenn Sie die Voraussetzungen erfiillen.

Ihre deutschen und nordmazedonischen Versicherungs-
zeiten werden zwar bei der Wartezeit und den besonde-
ren versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zusam-
mengerechnet. Ihre deutsche Rente wird aber nur aus
Thren deutschen Zeiten nach den deutschen Rechtsvor-
schriften berechnet.

Bitte beachten Sie:

Erfiillen Sie die Voraussetzungen fiir einen Renten-
anspruch in beiden Vertragsstaaten, so erhalten
Sie sowohl eine Rente aus der deutschen als auch
aus der nordmazedonischen Rentenversicherung.
Erfiillen Sie - zundchst - nur die Voraussetzungen
in einem Vertragsstaat, so erhalten Sie lediglich
die Rente dieses Staates.
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Der Rentenantrag und Rentenbeginn

Eine Rente erhalt nur, wer einen Antrag stellt. Lesen Sie hier, wo Sie lhren
Antrag stellen konnen und wann eine deutsche Rente beginnt.

Ihre deutsche Rente beginnt grundsétzlich mit dem 1.
des Kalendermonats, zu dessen Beginn Sie die Voraus-
setzungen erfiillen. Ausgezahlt wird die Rente allerdings
in der Regel erst am Monatsende. Damit Ihre Rente
piinktlich beginnt, miissen Sie Ihren Antrag rechtzeitig
stellen. Stellen Sie ihn erst drei Kalendermonate nach
dem Leistungsfall, beginnt Ihre Rente erst mit dem
Antragsmonat.

Ausnahmen von dieser Regelung gibt es bei Erwerbsmin-
derungs- und Hinterbliebenenrenten. Eine zeitlich
befristete Rente wegen Erwerbsminderung wird erst ab
dem 7. Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminde-
rung gezahlt. Erfolgt die Antragstellung spéter als sieben
Kalendermonate, beginnt die Rente mit dem Antragsmo-
nat.

Eine Hinterbliebenenrente wird auch riickwirkend fiir
bis zu zwolf Kalendermonate vor dem Monat, in dem die
Rente beantragt wurde, gezahlt.

Beispiel:

Katerina A. erreicht die Regelaltersgrenze am 21. August
2019. Von diesem Zeitpunkt an hat sie alle Vorausset-
zungen erfillt. Dieser Tag ist der sogenannte Leistungs-
fall. Den Rentenantrag hat sie am 2. Juni 2019 gestellt.
Ihre Rente beginnt am 1. September 2019. Sie wird aber
erst Ende September 2019 auf ihr Konto liberwiesen.

39



Wer der zustandige
deutsche Renten-
versicherungstrager
ist, erfahren Sie ab
Seite 53.

Bitte beachten Sie:

Vergessen Sie nicht, im nordmazedonischen Ren-
tenantrag auch lhre deutschen Versicherungszeiten
anzugeben, wenn Sie Ihre Rente beim Rentenver-
sicherungstrager in Nordmazedonien beantragen.
Das Gleiche gilt bei Ihrem deutschen Rentenantrag.
Auch hier sollten Sie angeben, dass Sie Versi-
cherungszeiten in Nordmazedonien zuriickgelegt
haben. Sollten Sie diese Angaben nicht machen,
konnte es sein, dass lhr Antrag nicht an den zu-
standigen Rentenversicherungstrager im jeweils
anderen Vertragsstaat weitergeleitet wird.

Wo kann ich meinen Rentenantrag stellen?

Haben Sie Versicherungszeiten in Deutschland und in
Nordmazedonien zuriickgelegt, miissen Sie nur einen
Antrag auf Rente stellen. Er gilt stets mit dem gleichen
Datum auch gegeniiber dem anderen Abkommensstaat.

Wohnen Sie in Deutschland, kénnen Sie Ihre Rente bei
der Deutschen Rentenversicherung oder einer Auskunfts-
und Beratungsstelle beantragen. Sie konnen Thren
Antrag auch bei der Stadt oder Gemeinde stellen, in der
Sie wohnen.

Unser Tipp:
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin und bringen

Sie zur Rentenantragstellung Ihre deutschen und
nordmazedonischen Versicherungsunterlagen und

einen giltigen Personalausweis/Reisepass mit.

Im deutschen Rentenantrag ist eine Frage nach Versiche-
rungszeiten im Ausland enthalten. Geben Sie hier an,
dass Sie auch in Nordmazedonien gearbeitet haben, gilt
der deutsche Antrag auch als Antrag auf eine nord-
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Die Anschrift finden
Sie auf Seite 51.

mazedonische Rente. Ihr deutscher Versicherungstriager
informiert den Rentenversicherungstriger in Nordmaze-
donien mit zweisprachigen Vordrucken iiber [hren
Antrag. Sie erhalten dann jeweils einen Rentenbescheid
von beiden Versicherungstriagern.

Bitte beachten Sie:

Die deutschen Rentenversicherungstrager haben
keinen Einfluss auf die Bearbeitung Ihres Renten-
antrags in Nordmazedonien oder auf die Entschei-
dung, die dort getroffen wird.

Wohnen Sie in Nordmazedonien, stellen Sie Thren
Rentenantrag bitte beim Rentenversicherungstrédger in
Nordmazedonien.

Bitte geben Sie an, dass Sie auch deutsche Versiche-
rungszeiten zuriickgelegt haben. Der Versicherungstra-
ger von Nordmazedonien teilt dann der Deutschen
Rentenversicherung alle notwendigen Angaben fiir die
deutsche Entscheidung mit.
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Deutsche Rente auch im Ausland

Renten aus der deutschen Rentenversicherung werden unabhangig von der
Staatsangehorigkeit in nahezu jedes Land der Welt gezahlt.

Allerdings gibt es einige Besonderheiten, die Sie beach-
ten sollten, bevor Sie IThren Wohnsitz ins Ausland verle-
gen.

Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die Thnen
nicht nur aus medizinischen Griinden, sondern wegen
der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt gezahlt wird,
kann unter Umstdnden ganz wegfallen, wenn Sie Ihren
Wohnsitz ins Ausland verlegen. Sie haben dann nur noch
Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung.

AuBerdem ergeben sich Einschriankungen bei der Ren-

tenzahlung, wenn in Ihrer Rente

- Zeiten nach dem sogenannten Fremdrentengesetz,
die beispielsweise Vertriebenen und Aussiedlern fiir
ihre Zeiten in den osteuropdischen Herkunftsgebie-
ten angerechnet wurden oder

- Beitragszeiten im Reichsgebiet, das sind Beitrage bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges aus fritheren
deutschen Gebieten wie zum Beispiel Schlesien oder
OstpreuBen
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enthalten sind. In diesem Fall kann Ihre Rente gekiirzt
oder gegebenenfalls auch gar nicht mehr gezahlt wer-
den.

Unser Tipp:

Um sicherzugehen, dass sich lhre Rente nicht mindert
oder wegfallt, wenn Sie ins Ausland umziehen, emp-
fehlen wir lhnen, sich rechtzeitig bei Ihrem Rentenver-
sicherungstrager iber maogliche Einschrankungen zu
informieren. Bei Ihrer Krankenkasse konnen Sie vorab
klaren, wie Sie weiter krankenversichert sind.

Rentenzahlung
Die deutsche Rente ist eine internationale Leistung. Wir
zahlen Thre Rente in fast alle Lander der Welt. In aller
Regel konnen Sie das Bankinstitut, auf dessen Konto wir
die Rente iiberweisen, frei wiahlen. Nach Nordmazedoni-
en erfolgt die Zahlung grundsétzlich am Ende des
Monats ungekiirzt auf Thr Konto. Alle Kosten fiir die
- Uberweisung nach Nordmazedonien werden von uns

muss nicht in den

Staat erfolgen, in getragen; fiir Sie fallen lediglich die {iblichen Spesen

dem Sie wohnen. Ihrer Bank an.

Die Rentenzahlung

Bitte beachten Sie:

Als Rentner sind Sie verpflichtet, uns oder dem
Renten Service der Deutschen Post rechtzeitig mit-
zuteilen, dass Sie Deutschland auf Dauer verlassen.
Wir empfehlen, dies drei Monate vorher zu tun.
Auch wenn sich Ihre Rente nicht @ndert, bendtigen
wir zur Zahlungsumstellung etwas Zeit. Bitte geben
Sie dabei auch lhre Staatsangehorigkeit, Ihre kiinf-
tige Adresse und wenn maglich Ihre neue Bank-
verbindung an.
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Die Lebensbescheinigung

Wenn Sie als Rentner im Ausland wohnen, erhalten Sie
einmal jahrlich eine sogenannte Lebensbescheinigung
vom Renten Service der Deutschen Post. Dieses Formular
muss so schnell wie mdéglich unterschrieben und besté-
tigt an den Renten Service der Deutschen Post zurtickge-
schickt werden, damit Thnen die Rente ohne Unterbre-
chung gezahlt werden kann.
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Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner

Das Sozialversicherungsabkommen enthalt auch Regelungen fiir die Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Ob Sie in der deutschen Krankenversicherung
der Rentner beziehungsweise in der deutschen Pflegeversicherung pflicht-
versichert sind, hangt unter anderem von lhrem Wohnsitz ab.

Rentner und ihre Kranken- und Pflegeversicherung
in Deutschland

Weitere Informa- Leben Sie in Deutschland, sind Sie als Rentenbezieher
tionen finden Sie in der Regel in der deutschen Krankenversicherung der
'%gstrnirrojggl;;‘:e Rentner pflichtversichert. Die Pflichtversicherung tritt
Krankenversiche-  €in, wenn Sie eine bestimmte Zeit Mitglied in der deut-
rung”. schen gesetzlichen Krankenversicherung waren. Die

jeweils zustandige deutsche Krankenkasse priift, wenn
Sie Ihren Rentenantrag stellen, ob Sie diese Vorausset-
zungen erfiillen. Die deutsche Rentenversicherung wird
dann entsprechend informiert und ist an diese Entschei-
dung gebunden.

Sind Sie in der Krankenversicherung der Rentner
pflichtversichert, gilt dies auch fiir die Pflegeversiche-
rung.

Von Threr Rente werden dann Thre Beitragsanteile zur
deutschen Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten
und gemeinsam mit dem Anteil [hres Rentenversiche-
rungstrigers an die Krankenkasse weitergeleitet.
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Sind Sie nicht Pflichtmitglied in der deutschen gesetz-
lichen Krankenversicherung, besteht fiir Sie die Méglich-
keit, sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder bei einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen zu versichern, wenn Sie bestimmte Voraus-
setzungen erfiillen. Zu den Beitrdgen zur freiwilligen
oder privaten Krankenversicherung kénnen Sie einen
Zuschuss bei Ihrem deutschen Rentenversicherungs-
trager beantragen.

Rentner und die Kranken- und Pflegeversicherung in
Nordmazedonien

Wohnen Sie in Nordmazedonien und beziehen nur eine
deutsche Rente, konnen Sie in der deutschen Kranken-
versicherung versicherungspflichtig sein. Pflegeversi-
chert sind Sie jedoch nicht.

Sie haben dann Anspruch auf Sachleistungen der deut-
schen Krankenversicherung (zum Beispiel auf drztliche
Behandlung), die Sie in Nordmazedonien erhalten
konnen.

Bitte beachten Sie:

Ob Sie in der deutschen Kranken- und Pflegever-
sicherung pflichtversichert sind, entscheidet - so-
wohl bei Aufenthalt in Deutschland als auch im
Ausland - Ihre deutsche Krankenkasse. Fragen Sie
also rechtzeitig bei lhrer deutschen Krankenkasse
nach, wenn Sie lhren Wohnsitz ins Ausland verlegen
wollen.

TIhre Pflichtbeitrdge zur deutschen Krankenversicherung
werden von IThrem deutschen Rentenversicherungstrager
von Threr Rente einbehalten und mit seinem Beitrags-
anteil an die Krankenkasse weitergeleitet.
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Beispiel:

Marcus M. lebt in Deutschland und erhalt eine deut-
sche Altersrente. Er hat nur Beitrdage zur deutschen
Rentenversicherung gezahlt. Aufgrund seiner Alters-
rente ist er in der deutschen Krankenversicherung der
Rentner und der Pflegeversicherung versicherungs-
pflichtig.

Marcus M. zieht nach Nordmazedonien. Er Ubt dort
keine Beschaftigung aus und erhalt auch keine nord-
mazedonische Rente. Marcus M. ist auch nach seinem
Umzug nach Nordmazedonien in der deutschen Kran-
kenversicherung der Rentner versicherungspflichtig,
nicht aber in der deutschen Pflegeversicherung.

Bekommen Sie sowohl eine deutsche als auch eine
nordmazedonische Rente, gelten fiir Sie die nordmaze-
donischen Vorschriften iiber die Krankenversicherung
der Rentner. Eine Pflichtversicherung in der deutschen
Kranken- und Pflegeversicherung kann fiir Sie dann

nicht eintreten.
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Die richtigen Ansprechpartner fiir Sie

Im Abkommen ist geregelt, wer im jeweiligen Staat als sogenannte Ver-
bindungsstelle zustandig ist. An diese konnen Sie sich in allen Fragen im
Zusammenhang mit dem Abkommen wenden.

Wenn Sie Versicherungszeiten in Nordmazedonien
zuriickgelegt haben, in Nordmazedonien wohnen oder
sich als mazedonischer Staatsangehoriger mit deutschen
Versicherungszeiten gewodhnlich auSerhalb Nordmazedo-
niens aufhalten, sind folgende Verbindungsstellen in
Deutschland zustandig:

Thre Ansprechpartner in Deutschland sind

— Deutsche Rentenversicherung Bayern Siid,

- Deutsche Rentenversicherung Bund und

- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Haben Sie Thren letzten Beitrag an einen Regionaltriager
der Deutschen Rentenversicherung (ehemalige Landes-
versicherungsanstalten) gezahlt, wenden Sie sich bitte
an die
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Deutsche Rentenversicherung Bayern Siid

Die Vorwahl fiir Servicetelefon 0800 1000 480 15

Deutschland lautet Telefon 0871 81-0

0049. Telefax 0871 81-2140
E-Mail service@drv-bayernsued.de
Internet www.deutsche-rentenversicherung-

bayernsued.de

Haben Sie Thren letzten deutschen Beitrag an die
Deutsche Rentenversicherung Bund (ehemals Bundes-
versicherungsanstalt fiir Angestellte) gezahlt, ist An-
sprechpartner die

Deutsche Rentenversicherung Bund
Servicetelefon 0800 1000 480 70

Telefon 030 865-0

Telefax 030 865-27240

E-Mail meinefrage@drv-bund.de

Internet www.deutsche-rentenversicherung-
bund.de

Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens einen
deutschen Beitrag zur Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See (ehemalige Bundesknappschaft,
Bahnversicherungsanstalt und Seekasse) gezahlt, wen-
den Sie sich bitte an die

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Servicetelefon 0800 1000 480 80

Telefon 0234 304-0

Telefax 0234 304-66050

E-Mail rentenversicherung@kbs.de
Internet www.kbs.de

49


mailto:service%40drv-bayernsued.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de
http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de
mailto:meinefrage%40drv-bund.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
mailto:rentenversicherung%40kbs.de?subject=
http://www.kbs.de

Die Renten ins Ausland werden gezahlt iber die

Niederlassung
Deutsche Post AG
Renten Service
13496 Berlin

Telefon 0049 221 5692-777 (aus dem Ausland)
0221 5692-444 (aus Deutschland)
Telefax 0049 221 5692-778 (aus dem Ausland)
0221 5692-776 (aus Deutschland)
Internet www.rentenservice.de

Méchten Sie die Anderungen Ihrer Adresse oder Bank-
verbindung mitteilen oder haben Sie Fragen zu Ihrer
Rentenzahlung, wenden Sie sich bitte an diese Stelle.
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Ihr Ansprechpartner in der
Republik Nordmazedonien

Uber Thre Anspriiche aus der nordmazedonischen
Rentenversicherung entscheidet und informiert Sie die
zentrale Dienststelle des Versicherungstragers von
Nordmazedonien.

Fond na penziskoto i invalidskoto
osiguruvanje na Severna Makedonija
UL 23 Oktromvi Br. 11

1000 SKOPJE

REPUBLIK NORDMAZEDONIEN
Telefon 00389 (2) 3250-100
Telefax 00389 (2) 3162-275
Internet www.piom.com.mk
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Nur einen Schritt entfernt:
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie bendtigen Informationen oder wiinschen eine
individuelle Beratung? Wir sind fiir Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschiiren

Unser Angebot an Broschiiren ist breit gefachert. Was Sie interessiert,
konnen Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen oder
bestellen. Hier weisen wir auch auf besondere Beratungsangebote hin.

Am Telefon

Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort konnen
Sie auch Informationsmaterial und Formulare bestellen oder den passenden
Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet

Unser Angebot unter www.deutsche-rentenversicherung.de steht Thnen
rund um die Uhr zur Verfiigung. Sie konnen sich iiber viele Themen in-
formieren sowie Vordrucke und Broschiiren herunterladen oder bestellen.

Mit unseren Online-Diensten

Auch per Computer, Tablet oder Smartphone konnen Sie sicher mit uns
kommunizieren. Sie kénnen Thre Versicherungszeiten aktualisieren oder
Antrdge online stellen. Zur Identifikation nutzen Sie die Online-Ausweis-
funktion Thres Personalausweises, Ihren persénlichen Zugangs-Code oder
Ihre nachtragliche Unterschrift.

Im personlichen Gesprach

Ihre néchstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf unserer
Startseite im Internet oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort konnen
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie buchen ihn online.

Versichertenberater und Versichertenalteste

Auch unsere ehrenamtlich tatigen Versichertenberater und Versicherten-
dltesten sind in unmittelbarer Nachbarschaft fiir Sie da und helfen Thnen
beispielsweise beim Ausfiillen von Antragsformularen.
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lhr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800 (kostenlose Nummer fiir Deutschland)
www.deutsche-rentenversicherung.de

infolddeutsche-rentenversicherung.de

Mehrsprachige Beratungen bieten wir auf den Internationalen Beratungs-
tagen an. Die Termine finden Sie im Internet.

Unsere Partner

Auch bei den Versicherungsdmtern der Stadte und Gemeinden kénnen Sie
Ihren Rentenantrag stellen, Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungs-

unterlagen weiterleiten lassen.

Die Trager der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Wiirttemberg

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Siid

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland
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Gartenstrafle 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Bertha-von-Suttner-Straf3e 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Stadelstrafle 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Georg-Schumann-Stral3e 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55
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mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=

Deutsche Rentenversicherung
Nord

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
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Ziegelstrafle 150
23556 Liibeck
Telefon 0451 485-0

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

HuntestrafBe 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Konigsallee 71
40215 Diusseldorf
Telefon 0211 937-0

EichendorffstraB3e 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Martin-Luther-StrafBe 2-4
66111 Saarbriicken
Telefon 0681 3093-0

Dieselstrafle 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Gartenstralle 194
48147 Miinster
Telefon 0251 238-0

RuhrstraBe 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Pieperstral3e 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt
der wichtigste Baustein fiir die Alters-
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen
Altersvorsorge ist die Deutsche
Rentenversicherung. Sie betreut
mehr als 55 Millionen Versicherte
und fast 21 Millionen Rentner.

Die Broschiire ist Teil unseres
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.
Wir beraten. Wir helfen.
Die Deutsche Rentenversicherung.

Deutsche
Rentenversicherung
Sicherheit

flir Generationen



	Arbeiten in Deutschland und in der Republik Nordmazedonien
	Arbeiten ohne Grenzen
	Inhaltsverzeichnis
	Für wen gilt das Abkommen?
	Bitte beachten Sie:
	Länder, mit denen Deutschland Abkommen geschlossen hat

	Wie bin ich versichert?
	Unser Tipp:
	Unser Tipp:
	Unser Tipp:

	In Deutschland freiwilliges Mitglied sein
	Unser Tipp:
	Bitte beachten Sie:
	Freiwillige Beiträge: Ihre Vorteile
	Unser Tipp:
	Beiträge zahlen
	Bitte beachten Sie:
	Ihre Ansprechpartner

	Deutsche Beiträge erstatten lassen
	Unser Tipp:
	Unser Tipp:
	Unser Tipp:
	Bitte beachten Sie:
	Unser Tipp:
	Bitte beachten Sie:
	Deutsche Staatsbürger

	Rehabilitation – eine Leistung der deutschen Rentenversicherung
	Bitte beachten Sie:
	Unser Tipp:

	Wie wirkt sich das Abkommen auf Ihre Rente aus?
	Bitte beachten Sie:
	Mindestversicherungszeit
	Unser Tipp:
	Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen
	Auswirkungen auf die Rentenberechnung
	Unser Tipp:

	Die Renten aus der deutschen Renten-versicherung
	Rentenabschlag
	Beispiel:
	Bitte beachten Sie:
	Rente und Einkommen
	Unser Tipp:
	Renten wegen Erwerbsminderung
	Unser Tipp:
	Altersrenten – die verschiedenen Möglichkeiten
	Regelaltersrente
	Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67
	Unser Tipp:
	Altersrente für langjährig Versicherte
	Anhebung der Altersgrenze
	Altersrente für besonders langjährig Versicherte
	Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte
	Altersrente für schwerbehinderte Menschen
	Altersgrenze der Altersrente für schwerbehinderte Menschen
	Renten an Witwen und Witwer
	Bitte beachten Sie:
	Bitte beachten Sie:
	Altersgrenze für große Witwen-/Witwerrente
	Waisenrenten
	Weitere Renten wegen Todes
	Unser Tipp:

	Bergleute – besondere Leistungen der Knappschaft
	Unser Tipp:

	Die Rentenversicherung in der Republik Nordmazedonien
	Unser Tipp:

	Die nordmazedonischen Renten
	Bitte beachten Sie:
	Rente wegen Invalidität
	Bitte beachten Sie:
	Altersrente
	Hinterbliebenenrenten

	Eine oder zwei Renten?
	Bitte beachten Sie:

	Der Rentenantrag und Rentenbeginn
	Beispiel:
	Bitte beachten Sie:
	Wo kann ich meinen Rentenantrag stellen?
	Unser Tipp:
	Bitte beachten Sie:

	Deutsche Rente auch im Ausland
	Unser Tipp:
	Rentenzahlung
	Bitte beachten Sie:
	Die Lebensbescheinigung

	Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
	Rentner und ihre Kranken- und Pflegeversicherung in Deutschland
	Rentner und die Kranken- und Pflegeversicherung in Nordmazedonien
	Bitte beachten Sie:
	Beispiel:

	Die richtigen Ansprechpartner für Sie
	Ihr Ansprechpartner in der Republik Nordmazedonien
	Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversicherung
	Mit unseren Informationsbroschüren
	Am Telefon
	Im Internet
	Mit unseren Online-Diensten
	Im persönlichen Gespräch
	Versichertenberater und Versichertenälteste
	Ihr kurzer Draht zu uns
	Unsere Partner
	Die Träger der Deutschen Rentenversicherung
	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
	Deutsche Rentenversicherung Hessen
	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
	Deutsche Rentenversicherung Nord
	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
	Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
	Deutsche Rentenversicherung Saarland
	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
	Deutsche Rentenversicherung Bund
	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See


	Impressum


